jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 32 MBG Informationspflichten

MBG - Militarbefugnisgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.08.2025

1. (1)Naturliche und juristische Personen, Personengesellschaften sowie sonstige Rechtstrager haben der
Anforderungsbehdrde auf deren Verlangen jene Auskinfte zu erteilen, die zur Vorbereitung oder Durchfihrung
einer Leistungsanforderung notwendig sind. Dies betrifft insbesondere auch Auskinfte Gber

1. 1.die fur die Erbringung einer Leistung mafRgeblichen Rechtsverhaltnisse,
2. 2.Beschaffenheit und Wert eines Leistungsgegenstandes und
3. 3.Beschaffenheit und Nutzungsmadglichkeit eines zur Erbringung von Werkleistungen in Frage kommenden
Unternehmens.
Diese Verpflichtung umfasst auch die Duldung der Einsichtnahme durch Organe der Anforderungsbehdrde in
jene Unterlagen, die sich auf die Auskunftserteilung beziehen.

2. (2)Organe der Anforderungsbehdrde sind berechtigt, zur Vorbereitung oder Durchfiihrung einer

Leistungsanforderung
1. 1.in Frage kommende Leistungsgegenstande und Unternehmen an Ort und Stelle zu besichtigen sowie auf
ihre Eignung fur eine Inanspruchnahme zu tberprifen und,
2. 2.soweit es hiezu erforderlich ist, Liegenschaften, Gebaude und Rdume zu betreten.
Die AusUbung dieser Berechtigungen ist vom Betroffenen zu dulden.

3. (3)Die Anforderungsbehdérde darf von den Organen der Gebietskorperschaften und der anderen Kdrperschaften
des 6ffentlichen Rechts sowie von den durch diese Kérperschaften betriebenen Stiftungen, Anstalten und Fonds
jene Auskunfte verlangen, die diese Dienststelle als wesentliche Voraussetzung fiur die Vorbereitung oder
Durchfuihrung einer Inanspruchnahme von Leistungen bendtigen. Die ersuchte Stelle ist verpflichtet, Auskunft zu
erteilen. Eine Verweigerung der Auskunft unter der Berufung auf den Umstand, dass es sich um
automationsunterstitzt verarbeitete Daten handelt, ist nur zuldssig, wenn eine Auskunftsbeschrankung
ausdrucklich auch militarischen Dienststellen gegenuber gilt. Weiters ist eine Verweigerung der Auskunft insoweit
zulassig, als andere 6ffentliche Interessen die Interessen der militarischen Landesverteidigung erheblich
Uberwiegen oder voélkerrechtliche Verpflichtungen einer Auskunftserteilung entgegenstehen. Gesetzliche Pflichten
zur Geheimhaltung bleiben unberthrt.

4. (4)Die von der Anforderungsbehdrde auf Grund der Abs. 1 bis 3 erlangten Kenntnisse durfen nur fur die
Vollziehung fur Zwecke der Vorbereitung oder Durchfuhrung einer Inanspruchnahme von Leistungen verwendet

werden.

In Kraft seit 01.09.2025 bis 31.12.9999


file:///

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 32 MBG Informationspflichten
	MBG - Militärbefugnisgesetz


